
08/09 38  Schuldbetreibung und Konkurs. Art. 132 SchKG. Art. 8 ff. VVAG. 
Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen. Gesuch des 
Betreibungsamtes an die Aufsichtsbehörde um Bestimmung des 
Verwertungsverfahrens. Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass die 
Auflösung der Gemeinschaft und die Liquidation des 
Gemeinschaftsvermögens nach den für die betreffende Gemeinschaft 
geltenden (materiellrechtlichen) Regeln herbeigeführt werden soll. Die 
Aufsichtsbehörde verfügt unter möglichster Berücksichtigung der Anträge der 
Beteiligten, ob das gepfändete Anteilsrecht als solches versteigert wird oder 
ob die Auflösung der Gemeinschaft und Liquidation des 
Gemeinschaftsvermögens nach den für die betreffende Gemeinschaft 
geltenden Vorschriften herbeigeführt werden soll. In Bezug auf GmbH-Anteile 
wird eine analoge Anwendung der VVAG befürwortet. Die Gläubigerin 
beantragt die Auflösung der Gesellschaft und die Liquidation des 
Gemeinschaftsvermögens. Der Gesuchsteller wird demnach angewiesen, die 
GmbH aufzulösen und die Liquidation des Gemeinschaftsvermögens nach den 
Regeln der GmbH herbeizuführen. 
 
Obergericht, 02. Oktober 2008, OG SK 08 2 
 
Aus den Erwägungen: 
 
in Erwägung, dass 
 
 - am 26. Februar 2008 die Einwohnergemeinde Erstfeld (Gläubigerin) gegen X 
(Schuldner), das Betreibungsbegehren in der Betreibung Nr. 20800306 BA Erstfeld stellte, 
der Zahlungsbefehl am 27. Februar 2008 dem Schuldner zugestellt wurde; 
 
 - am 24. April 2008 der Pfändungsvollzug erfolgte, danach der Schuldner an pfändbaren 
Aktiven nur seinen Anteil an der Y, aufweist; 
 
 - am 23. Juni 2008 die Gläubigerin das Verwertungsbegehren in der Betreibung Nr. 
20800306 BA Erstfeld stellte; 
 
 - für die Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen Art. 8 ff. Verordnung des 
Bundesgerichts über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an 
Gemeinschaftsvermögen (VVAG, SR 281.41) Anwendung finden; 
 
 - das BA Erstfeld am 1. Juli 2008 mit den Verfahrensbeteiligten eine 
Einigungsverhandlung i.S.v. Art. 9 VVAG durchführte, welche ohne Einigung endete; 
 
 - die Gläubigerin mit Schreiben vom 4. September 2008 an das BA Erstfeld beantragte, 
dass die Gesellschaft aufzulösen und das Gemeinschaftsvermögen nach den für die 
betreffende Gemeinschaft geltenden Vorschriften zu liquidieren sei; 
 
 - das BA Erstfeld am 4. September 2008 gestützt auf Art. 132 Abs. 1 SchKG bei der 
Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs ein Gesuch einreichte, wonach die 
Aufsichtsbehörde in der Betreibung Nr. 20800306 das Verwertungsverfahren zu bestimmen 
habe; 
 
 - dem Schuldner am 19. September 2008 von der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit 
eingeräumt wurde, innert 5 Tagen zum Antrag der Gläubigerin vom 4. September 2008 
Stellung zu nehmen; 
 



 - die eingeräumte Frist unbenutzt ablief; 
 
 - die Aufsichtsbehörde anordnen kann, dass die Auflösung der Gemeinschaft und die 
Liquidation des Gemeinschaftsvermögens nach den für die betreffende Gemeinschaft 
geltenden (materiellrechtlichen) Regeln herbeigeführt werden soll (Amonn/Walther, 
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 2008, 8. Aufl., § 27 N. 67); 
 
 - gemäss Art. 10 Abs. 2 VVAG die Aufsichtsbehörde unter möglichster Berücksichtigung 
der Anträge der Beteiligten verfügt, ob das gepfändete Anteilsrecht als solches versteigert 
wird oder ob die Auflösung der Gemeinschaft und Liquidation des Gemeinschaftsvermögens 
nach den für die betreffende Gemeinschaft geltenden Vorschriften herbeigeführt werden soll; 
 
 - in Bezug auf GmbH Anteile eine analoge Anwendung der VVAG befürwortet wird 
(Magdalena Rutz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 
Basel 1998, N. 2 zu Art. 132); 
 
 - die Gläubigerin die Auflösung der Gesellschaft und die Liquidation des 
Gemeinschaftsvermögens beantragt; 
 
 - der Gesuchsteller demnach angewiesen wird, die Y, aufzulösen und die Liquidation 
des Gemeinschaftsvermögens nach den Regeln der GmbH herbeizuführen; … 
 


